
Finanz- und Beitragsordnung des SSV 1952 Torgau e. V.  

§ 1 Solidaritätsprinzip 

Wesentliche Grundlage für die finanzielle Ausstattung des Vereins ist das 

Beitragsaufkommen der Mitglieder. 

Der Verein ist daher darauf angewiesen, dass alle Mitglieder ihre Beitragspflichten, die in der 

Satzung grundsätzlich geregelt sind, in vollem Umfang und pünktlich erfüllen. Nur so kann 

der Verein seine Aufgaben erfüllen und seine Leistungen gegenüber seinen Mitgliedern 

erbringen. 

Der Verein ist in seiner wirtschaftlichen Tätigkeit ausschließlich gemeinnützig und arbeitet 

nach dem Prinzip der betriebswirtschaftlichen Sparsamkeit und optimalen Verwendung der 

Mittel.  

§ 2 Unterlagen 

Der Verein hat durch seinen Vorstand ständig aktuell folgende Unterlagen bereitzustellen: 

▪ Kontoauszüge der Banken zum Kontostand des Vereins 

▪ Kassenbuch der Vereinskasse 

▪ Belegablage Vereinskasse 

▪ Finanz- und Steuerunterlagen 

Die Unterlagen der Abteilungen sind dem Vorstand und dem Präsidium auf dessen 

Anforderung vorzulegen. Alle Unterlagen, die wirtschaftliche Vorgänge des Vereins betreffen, 

sind an einem sicheren Ort zu lagern und vor unberechtigtem Zugriff vereinsfremder 

Personen zu schützen. 

§ 3 Kassenbestand 

Der Kassenbestand der Abteilungskassen darf bei Tagesschluss 

 1.000,00 EUR 

nicht überschreiten. Ausnahmen sind beim Vorstand zu beantragen. Die Abteilungskassen/ 

Vorschüsse sind bis zum 20.12. des laufenden Jahres beim Vorstand abzurechnen. Die 

Berichterstattung an den Vorstand erfolgt dementsprechend vierteljährlich.  

§ 4 Verwaltung der Haushaltsmittel 

Die Verwaltung der Haushaltsmittel obliegt dem Vorstand. Die Ermächtigung zur Tätigung 

von Ausgaben obliegt dem Vorstand in Verbindung mit den jeweiligen Abteilungen.  

§ 5 Erfassung 

Alle Einnahmen und Ausgaben sind belegmäßig zu erfassen und vom Vorstand des Vereins 

rechnerisch zu prüfen und zu buchen. Die sachliche Richtigkeit ist von der jeweiligen 

Abteilungsleitung zu bestätigen. 
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§ 6 Anleitung 

Die Anleitung der Abteilungskassenwarte obliegt dem Vorstand. Diesen Weisungen ist im 

Interesse des Vereins Folge zu leisten. 

§ 7 Abteilungsbeitrag 

Die Abteilungen können einen Abteilungsbeitrag erheben, der vom Vorstand zu bestätigen 

ist. Bei Zugehörigkeit zu verschiedenen Abteilungen wird der Vereinsbeitrag entsprechend 

prozentual aufgeteilt. 

Abteilungsbeitrag ist für jede Abteilung zu zahlen, in der ein Abteilungsbeitrag erhoben wird. 

§ 8 Einlagen/Rücklagen 

Der Verein kann Geldmittel anlegen, vor allem mit dem Ziel der Erbringung einer Investitions-

grundlage für vereinseigene und multifunktionale Anschaffungen bzw. Sondertilgungen für 

Darlehen. 

§ 9 Gebührenregelung 

Der Verein regelt für seine Mitglieder Gebühren und Abführungen in Form der erforderlichen 

Versicherungen, Beiträge an Landesverbände und eventueller Steuerzahlungen durch den 

Vorstand. 

§ 10 Zahlungsverkehr 

Der Zahlungsverkehr erfolgt bargeldlos bzw. mittels Vorschusssystem zwischen Vorstand 

und Abteilungskassierer. Anschaffungen ab einen Anschaffungswert von 500,- EUR sind nur 

mit Genehmigung des Vorstandes möglich. Bestellungen ab 500,- EUR sind ebenfalls nur 

mit Vorstandsbeschluss bzw. nur mit deren Unterschriftsleistung erlaubt, soweit die Satzung 

keine andere Regelung vorsieht. 

§ 11 Erstellung Jahresabschluss 

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt jeweils zum Abschluss des Kalenderjahres. 

Darin erfolgt der jeweilige Nachweis aller Einnahmen und Ausgaben. Die Vorlage des 

Jahresabschlusses durch den Vorstand erfolgt in der Regel bis zum Ende des 1. Quartals an 

das Präsidium und spätestens im 2. Quartal nach Ende des Geschäftsjahres an die 

Delegiertenversammlung. Die Entlastung des Vorstands erfolgt durch die 

Delegiertenversammlung. 

§ 12 Beitragszahlungen, Regelungen und Beitragshöhe 

1. Beitrag ist Pflicht für jedes Mitglied, wenn die Satzung des Vereins keine anderen 

Regelungen vorsieht. Der Vereinsbeitrag sowie der Abteilungsbeitrag ist ein 

Jahresbeitrag, gerechnet ab Eintritt in den Verein und kann halbjährlich kassiert werden 

und wird beim Vorstand zur Erfassung abgerechnet. Alle Belege und Quittungen sind 

dem Vorstand zur weiteren Belegführung zu übergeben.  



Finanz- und Beitragsordnung des SSV 1952 Torgau e.V. 

 
3 

2. Die Beiträge des Vereins werden vorzugsweise  im Lastschriftverfahren eingezogen oder 

als Barzahlung beim Abteilungskassierer abgewickelt. Die Ermächtigung kann vom 

Mitglied jederzeit widerrufen werden. Es gelten die banküblichen Verfahrensregeln. Sollte 

es zur Rückbuchung seitens der Bank kommen, z.B. aufgrund Nicht-Deckung des 

Mitgliedskontos o.ä., erfolgt die Rückbuchungsgebühr zu Lasten des Mitglieds. 

3. Beitragsbefreiung und Beitragsminderung sind antragspflichtig. In sozialen Härtefällen 

kann ein Antrag auf Änderung der Beitragshöhe und der Zahlungsmodalitäten gestellt 

werden. Über den Antrag entscheidet der Vorstand. Die Bestätigung bedarf des 

Beschlusses durch die Abteilungsleitung.  

4. Der Mitgliedsbeitrag ist in voller Höhe an den Verein abzuführen. 

80% des eingezahlten Vereinsbeitrages und 100% des Abteilungsbeitrages stehen der 

jeweiligen Abteilung zur Verfügung. 

5. Die Beitragshöhe beträgt:     EUR Jährlich   

a) Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre      54,00 € 

b)  Azubi/Student/Zivi/ALG                          60,00 € (Vorlage Nachweis) 

c) Erwachsene und Rentner ab 18 Jahre    72,00 € (aktiv) 

d) Erwachsene und Rentner ab 18 Jahre    54,00 € (passiv) 

e) Juristische Personen                         auf Vereinbarungsbasis mit dem Vorstand 

Die entsprechenden Nachweise sind bis zum 31.03. eines jeden Jahres dem Vorstand 

oder der Geschäftsstelle vorzulegen.  

6. Bei Eintritt in den Verein ist eine Aufnahmegebühr zu entrichten. Die Höhe der 

Aufnahmegebühr beträgt 10,00 €. Ein Verwaltungskostenbeitrag kann ab 5,00 EUR 

betragen. 

7. Rehabilitationssport 

Bei Vereinseintritt in die Abteilung Rehasport wird ein voller Jahresbeitrag fällig. Im 

Anschluss werden die Beiträge monatlich abgerechnet. 

Mitglieder, welche eine Teilnahme am Reha,- bzw. Herzsport (Koronarsport) ohne 

ärztlicher Anordnung wünschen, müssen einen monatlich Zusatzbeitrag von pro 

Kurs/Woche 10,00 Euro zahlen. 

§13 Inkrafttreten 

Diese Finanz- und Beitragsordnung wurde am 25.09.2024 durch die Delegierten-

versammlung beschlossen und tritt am 01.01.2025 in Kraft.  

Damit tritt gleichzeitig die Beitragsordnung vom 19.05.2022 außer Kraft. 
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Anhang zur Beitragsordnung  
 

Aktuelle Beitragsübersicht Abteilungen SSV 1952 Torgau 

          

  V-Beitrag Abt.-Beitrag Beitrag V-Beitrag Abt.-Beitrag Beitrag V-Beitrag Abt.-Beitrag  Beitrag 

  Kinder Kinder/Schüler 
K/J 

Gesamt Jugend Jugend/Azubi 
J/Az 

Gesamt Erwachsene Erwachsene 
Erw 

Gesamt 

Badminton 54,00 € 52,00 € 106,00 € 60,00 € 52,00 € 112,00 € 72,00 € 60,00 € 132,00 € 

Bogensport 54,00 € 15,00 € 69,00 € 60,00 € 15,00 € 75,00 € 72,00 € 33,00 € 105,00 € 

Budokai 54,00 € 66,00 € 120,00 € 60,00 € 72,00 € 132,00 € 72,00 € 96,00 € 168,00 € 

Fußball /ASG 54,00 € 0,00 € 54,00 € 60,00 € 0,00 € 60,00 € 72,00 € 60,00 € 132,00 € 

Gewichtheben/Cross 54,00 € 78,00 € 132,00 € 60,00 € 96,00 € 156,00 € 72,00 € 132,00 € 204,00 € 

Gesundheitssport             

Adipositassport/Gig 54,00 € 78,00€ 132,00 € 60,00 € 00,00 € 60,00 € 72,00 € 0,00 € 72,00 € 

Herzsport mit AO* 54,00 € 0,00 € 54,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 72,00 € 0,00 € 72,00 € 

Rehasport mit AO* 54,00 € 0,00 € 54,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 72,00 € 0,00 € 72,00 € 

Gymnastik ohne AO* 54,00 € 48,00 € 102,00 € 60,00 € 48,00 € 108,00 € 72,00 € 96,00 € 168,00 € 

Kegeln 54,00 € 36,00 € 90,00 € 60,00 € 72,00 € 132,00 € 72,00 € 84,00 € 156,00 € 

Leichtathletik 54,00 € 48,00 € 102,00 € 60,00 € 48,00 € 108,00 € 72,00 € 48,00 € 120,00 € 

Wandern 54,00 € 0,00 € 54,00 € 60,00 € 0,00 € 60,00 € 72,00 € 0,00 € 72,00 € 

Popgymnastik 54,00 € 0,00 € 54,00 € 60,00 € 0,00 € 60,00 € 72,00 € 0,00 € 72,00 € 

Radsport 54,00 € 0,00 € 54,00 € 60,00 € 24,00 € 84,00 € 72,00 € 48,00 € 120,00 € 

Schach 54,00 € 0,00 € 54,00 € 60,00 € 0,00 € 60,00 € 72,00 € 0,00 € 72,00 € 

Segeln 54,00 € 0,00 € 54,00 € 60,00 € 0,00 € 60,00 € 72,00 € 10,00 € 82,00 € 

Tanzen/Rock'Roll 54,00 € 6,00 € 60,00 € 60,00 € 6,00 € 66,00 € 72.00 € 6,00 € 78,00 € 

Tischtennis 54,00 € 30,00 € 84,00 € 60,00 € 30,00 € 90,00 € 72,00 € 48,00 € 120,00 € 

Volleyball 54,00 € 12,00 € 66,00 € 60,00 € 12,00 € 72,00 € 72,00 € 12,00 € 84,00 € 

 

* AO = gültige ärztliche Anordnung 


